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Rahmenbedingungen

• Behindertenpolitik ist Querschnittsmaterie

◦ Keine eindeutige gebietskörperschaftliche Zuordnung

◦ Schulrecht, Baurecht, Sozialversicherungsrecht, Arbeitsrecht, Familienrecht …

• Behinderung ist eine unspezifische, veränderbare soziale Kategorie 

◦ Organisatorisches Bedürfnis des Staates: jene zu klassifizieren, die Anspruch auf 

wohlfahrtsstaatliche Leistungen oder speziellen gesetzlichen Schutz haben sollen

• Konservativer Wohlfahrtsstaat mit kompensatorischer Sozialpolitik

◦ Dominierendes Sozialversicherungssystem, universelle Systeme, 

Sozialentschädigungen, bedarfsorientierte Geld-, Sach- und Dienstleistungen in 

Länderkompetenz

◦ Schwächeres Antidiskriminierungsrecht, Gleichheit wird über sozialstaatliche 

Absicherung innerhalb bestehender Statusordnungen definiert, weniger über 

Rechtsgleichheit und individuelle Klagewege
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Analyse von Zeiten der Sparpolitik. Im Rückblick:
Was sagt die Forschung? (1)

• Staat spart Geld ein, senkt Ausgaben, erhöht Einnahmen

◦ Jahre nach Finanz- und darauffolgender Wirtschaftskrise (ab 2008)

• Auswirkung d. Sparmaßnahmen auf Menschen mit Behinderungen (Bericht 2012) 

◦ Kürzungen bei Sach-, Geld- und Dienstleistungen und verschärfte Bedingungen

◦ Mehr Armut und weniger Rechte

◦ Unterschiedliche Länderstrategien in der EU

◦ Österreich hat, so im Bericht, Priorität von Behinderung heruntergespielt

 Hat soziale Dienstleistungen, Ausbildungsprogramme, Arbeitsmarktintegration und innovative 
Projekte für Menschen mit Behinderungen gekürzt

 Es gab weniger Fundraising und private Spenden

 Aber hat weniger gekürzt bei Sozialleistungen und sozialen Diensten als andere EU-Länder; andere 
wirtschaftliche und politische Ausgangssituation; die Beschäftigungsquote blieb konstant
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Was sagt die Forschung? (2) 

• Auswirkungen der Finanz- und Wirtschaftskrise auf Sozialpolitik und Minimum-

Income-System in EU-Staaten (Mixed Method Studie 2016) 

◦ Uneinheitliche Reaktionen der Wohlfahrtsstaaten

◦ Moderate und differenzierte Kürzungen

◦ Zunehmende Fokussierung auf Verhaltenskonditionalität 

◦ Schleichender Abbau vor der Krise

• Sparmaßnahmen in EU Staaten und der Zugang der Bevölkerung zur 

Gesundheitsversorgung  (Scoping Review Studie 2023)

◦ Eingeschränkter Zugang zur Gesundheitsversorgung, Zunahme unerfüllter Bedürfnisse 

sowie Probleme bei Erschwinglichkeit, Angemessenheit und Verfügbarkeit 

◦ Vulnerable Bevölkerungsgruppen – insb Menschen mit Behinderungen - waren 

überproportional von den Sparmaßnahmen betroffen
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Ökonomische Auswirkungen für Menschen mit 
Behinderungen – wo Gefahren drohen

• Disability Gap

◦ Bildung, Erwerbsarbeit, Armutsrisikorate

◦ Intersektion von Behinderung mit 

anderen Charakteristika

• Langfristige Auswirkungen von 

Benachteiligung und Segregation z.B. 

durch Sonderschule oder 

Ersatzarbeitsmarkt 

• Zusatzkosten durch Sondersysteme und 

fehlende Barrierefreiheit

• Individuelle Personen als auch die 

Haushaltsebene betroffen

• Staatliche Sparvorgaben bergen Gefahren 

◦ Personen mit Behinderungen überproportional 

zu treffen 

◦ Verweigerung von Rechten und Kürzungen von 

Leistungen 

◦ Verknüpfung mit bestimmten 

Verhaltensanforderungen 

◦ Vermarktlichung (Re-Kommodifizierung)

◦ Verweis auf den informellen Sektor (Re-

Familialisierung)

◦ Erhöhtes gruppenbezogenes Risiko für soziale 

Ausgrenzung und Armut (De-Stratifizierung)
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Strategie- und Budgetbericht 2025-2026

• 1/3 durch mehr Einnahmen

◦ Abgaben und Steuern

• 2/3 durch weniger Ausgaben

◦ Bund, Länder und Gemeinden entwickeln 
Sparmaßnahmen

• Behinderung in vielen Bereichen und Ebenen 
(mit)administriert

◦ Budgetanalyse mit Fokus auf Behinderung 
schwierig 

◦ Bekenntnis zur Umsetzung der UN-
Behindertenrechtskonvention 

◦ Licht und Schatten: Berufliche Teilhabe, 
Pflegegeld, Pflegefonds und Unterstützung für 
Menschen mit Behinderungen

• Höhere Kosten treffen untere 
Einkommensgruppen überproportional

• Einsparungen bei Familien-, Sozial-, 
Pflege- und Gesundheitsleistungen, 
für Arbeitsmarkt und Bildung werden 
Menschen mit Behinderungen treffen 
– auch wenn nicht explizit genannt

• In nächster Zukunft sensibel achten 
auf: 

◦ Rückbau von Leistungen

◦ Verschärfung von Zugangskriterien

◦ Einhaltung der Leitprinzipien und 
Mindeststandards der UN-BRK

◦ Stärkung der 
Antidiskriminierungsrechte
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Beispiel Wohnen

• 9 unterschiedliche Regelungen für die Behindertenhilfe 

• 2/3 des Länder-Sozialbudgets: Behindertenhilfe-Leistungen (Referenz OÖ)

• Größter Budgetposten in der Behindertenhilfe: Wohnleistungen 

• Größter Budgetposten bei den Wohnleistungen: stationäre und teilstationäre 

Wohnleistungen

• Keine strukturiertes Monitoring, keine Daten auf Nachfrage erhältlich

• Art 19 UN-BRK fordert Selbstbestimmtes Leben (= Deinstitutionalisierung)  

◦ Deinstitutionalisierung im Regierungsprogramm

unter Punkt Barrierefreiheit

◦ 15a Vereinbarung für Behindertenhilfe?

Lehr-Forschungsprojekt Deinstitutionalisierung 
im subnationalen Vergleich  2020
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Menschenrechte und Budgethoheit – ein 
Spannungsverhältnis?

• Häufig wird argumentiert: „Das ist politisch wünschenswert, aber derzeit nicht finanzierbar.“

◦ Menschenrechte sind keine Kann-Bestimmungen.

• UN-BRK verlangt: Budgetentscheidungen müssen menschenrechtskonform erfolgen

◦ UN-Fachausschusses (2017) betont:

Selbst unter Haushaltszwängen („in finanziellen oder wirtschaftlichen Krisenzeiten“) 

dürfen Mindeststandards nicht unterschritten werden

◦ Das sind die sogenannten „minimum core obligations“ im Recht auf ein gutes und  

Selbstbestimmtes Leben in der Gemeinschaft

Fazit: Budgetpolitik ist nicht neutral, sondern menschenrechtlich gebunden. 

Auswirkungen auf Menschen mit Behinderungen müssen mit Priorität 

mitgedacht werden.
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Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!
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